
 

Antrag auf Zulassung zu den Prüfungen der Diplomprüfung in Biologie  
(nicht Zutreffendes bitte streichen) 
 
 

(Name der/des Antragstellenden) (Geb.-Datum, Geb.-Ort) 
 
 

(Straße) (Matrikelnummer) 
 
 

(PLZ, Ort, Telefon, E-Mail) (Fachsemesterzahl) 
 
 
An die/den Vorsitzende/n 
des Prüfungsausschusses für Diplom-Biologie 
im Fachbereich Biowissenschaften  
der J. W. Goethe-Universität 
Max-von-Laue-Str. 9 
60438 Frankfurt am Main 
 
 
Ich stelle hiermit den Antrag auf Zulassung zu Diplomprüfungen in Biologie  
(nicht Zutreffendes bitte streichen) 
 
Wahlfach (bitte eintragen): 
Wahlfach (bitte eintragen): 
Wahlfach (bitte eintragen): 
Zusatzfach (bitte eintragen): 
 
Als Anlagen füge ich bei: 
1. Nachweis über das bestandene Vordiplom in Biologie oder eine gleichwertige 

Zwischenprüfung, 
2. den Nachweis der Immatrikulation über mindestens das letzte Semester vor der Diplom-

prüfung im Diplomstudiengang Biologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt; das Studienbuch (mit Stammdatenblättern), 

3. Leistungsnachweis „Statistik für Biologen“, 
4.  Leistungsnachweise in den beantragten Fächern, 
5. eine Erklärung über sämtliche schwebende und/oder nicht bestandene Prüfungsverfahren, 
6. einen Benennungsvorschlag für die Prüfer/Prüferinnen und die Zustimmungserklärungen der 

Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen, 
7. eine Erklärung über Freiversuche, 
 
 
 
 
 
Erklärung: 
Mir sind die Regelungen der Durchführung für die Diplom-Prüfung in Biologie nach Maßgabe der 
Ordnung der Diplomprüfung in Biologie der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 
18.06.2001 in der Fassung vom 17.02.2003 bekannt. 
 
 
 
 
 (Unterschrift der/des Antragstellenden) 

Einf. in die wiss. 
Arbeitstechnik 



 

Anlage zum Zulassungsantrag zu Prüfungen der Diplomprüfung in Biologie 
der/des Antragstellenden:  
 
 
 

Zustimmungserklärung der vorgeschlagenen Prüfer/in und Beisitzer/in: 
  Name u. Unterschrift Name u. Unterschrift 
Fach Datum/Zeit der Prüferin/des Prüfers der Beisitzerin/des Beisitzers  
 
Wahlfach 
 
 
 
 
 
Wahlfach 
 
 
 
 
 
Wahlfach 
 
 
 
 
 
Zusatzfach 
 
 
 
 
 
 
 

Zulassungsbescheid des 
Fachbereichs Biowissenschaften der J. W. Goethe-Universität 

Prüfungsausschuss für Diplom-Biologie 
 
Frau/Herr  

 

wird zu Prüfungen der Diplomprüfung in Biologie mit den oben angeführten Daten, 
Prüfer/innen, Beisitzer/innen und Fächern nach der Ordnung der Diplomprüfung in 
Biologie der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 18.06.2001 in der Fassung 
vom 17.02.2003 zugelassen. 
 
Folgende Abweichungen gelten: 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt, den   

  Prüfungsamt Biologie bzw.Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 
 



 

M e r k b l a t t 
 
für Studierende der Biologie, die ihre mündliche Diplomprüfung bestanden haben. 

 
Folgendes ist für die Diplomarbeit zu beachten:  
 
1. Die Arbeiten an der Diplomarbeit beginnen vier Wochen nach der letzten mündlichen 

Prüfung oder Datum des Leistungsnachweises „Einführung in die wiss. Arbeitstechnik“. 
 
2. Der/die Betreuer/in der Diplomarbeit ist in der Regel eine/r der beiden Prüfer/innen in 

der mündlichen Prüfung im Schwerpunktfach. 
 
3. 2 Wochen nach Ihrer letzten mündlichen Prüfung oder Datum des Leistungs-

nachweises „Einführung in die wiss. Arbeitstechnik“ soll das Thema Ihrer Diplomarbeit 
unter Angabe des Betreuers/der Betreuerin an den Prüfungsausschuss eingereicht 
worden sein. Die Genehmigung und offizielle Ausgabe des Themas erfolgt durch 
die/den Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses, den/die Dekan/in des Fachbereichs. 

 
4. Beachten Sie die Ordnung für die Diplomprüfung in Biologie der JWG-Universität vom 

18.06.2001 in der für Sie gültigen Fassung insbesondere die §§ 7 und 22. 
 
5. Die Titelseite der Diplomarbeit muss gemäß des Beschlusses des 

Prüfungsausschusses folgendermaßen gestaltet sein: 
 

(Thema der Arbeit) 
 

Diplomarbeit im Fachbereich Biowissenschaften 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Frankfurt am Main 
 

(Name) (Monat) (Jahr) 
 
6. Aus der Arbeit muss hervorgehen, in welchem Arbeitskreis und unter wessen 

Betreuung sie angefertigt wurde.  
 
7. Die Arbeit sollte mindestens 1,5zeilig geschrieben werden (gilt nicht für 

Bildunterschriften und Literaturverzeichnis). Die Seiten sind nur einseitig zu beschriften 
und mit einem Korrekturrand von mindestens 3 cm rechts und 3 cm links zu versehen. 

 
8. Auf der letzten Seite der Arbeit muss folgende Erklärung abgegeben werden:  
 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Diplomarbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. 
 
9. Die Arbeit muss in drei gleichlautenden, gebundenen Exemplaren eingereicht werden. 
 
 
 


